
52 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

18. 7. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom über I der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht 
Knderungen und Ergänzungen der StrafPro-, aber nur dann,· wenn ein solcher Rechtsanwalts­
zeßordnung und des Geschwornen- und anwärter die Rechtsanwaltsprüfung mit Erfolg 

Schöffenlistengesetzes. abgelegt hat; liegen rücksichtswürdige Gründe 
. . vor, so kann der Ausschuß der Rechtsanwalts-

Der Nationalrat hat .beschlossen: kammer auf Antrag eines Rechtsanwaltes dem 
Rechtsanwaltsanwärter das Erfordernis der Prü-

Artikel I. fung erlassen, sobald er an einer inländischen 
1. Im § 4 Abs. 1 des Gesetzes vorn 24. Februar Hochschule den rechtswissenschaftlichen Doktor-

1907, RGBl. Nr. 41, über die Ausübung der Ge-grad erlangt hat und eine einjährige zivil- und 
richtsbarkeit bei den Oberlandesgerichten und strafgerichtliche Praxis beim Gerichtshof erster 
dem Obersten Gerichtshof entfällt die Ziffer 11. Instanz und beim Bezirksgericht sowie eine zwei-

2. Im § 39 der Osterreichischen Strafprozeß- jährige Praxis in der Rechtsanwaltschaft nachzu­
ordnung 1945, ASlg. Nr. 1, hat der dritte Absatz weisen vermag." 

zu lauten: I Artikel IH. 

,,(3) Der Präsident jedes Gerichtshofes zweiter Als XXVIII Hauprstück werden der Osterrei-
I~stanz hat für sei~en Sprengel. eine yerteidiger- chischen Straf;rozeßbrdnung 1945, ASlg. Nr. 1, 
lIste anzulegen, mit Anfang ~mes Jeden Jahres fol ende Bestimmungen an efügt: 
zu erneuern und allen Strafgenchten zuzustellen, g g 
bei welchen sie zu jedermanns Einsicht offenzu- "V 0 n der Aus ü b u n g der 
halten ist. In diese Liste sind vorerst alle im S t r a f ger ich t s bar k e i t 
Sprengel des Gerichtshof.es zweiter Instanz die übe r Sol d at e n i m F r i e den. 
Rechtsanwaltschaft wirklich ausübender Rechtsan­
wälte aufzunehmen. Auf ihr Ansuchen sind aber 
auch für das Richteramt, die Rechtsanwaltschaft 
oder das Notariat geprüfte Rechtsverständige 
sowie alle Doktoren der Rechte, welche Mit­
glieder des Lehrkörpers einer rechts- und staats­
wissenschaftlichen Fakultät sind, aufzunehmen, 
sofern nicht Umstände vorliegen, welche nach 
dem Gesetz die Ausschließung von dem Richter­
amte, der Rechtsanwaltschaft oder dem Notariate 
zur Folge haben. Wer sich durch die Aus­
schließung aus, der Verteidigerliste gekränkt 
erachtet,. kann sich binnen 14 Tagen, nachdem 
ihm die Entscheidung zugestellt worden ist, beim 
Bundesministerium für Justiz beschweren." 

ArtikellI. 

Der erste Absatz im § 45 ader Osterreichischen 
Strafprozeßordnung 1945, ASlg. Nr. 1, hat zu 
lauten: 

,,(1) Ein Rechtsanwalt kann sich als Verteidiger 
im ordentlichen Verfahren vor dem Gerichtshof 
erster Instanz, jedoch unt'er Ausschluß der Haupt­
verhandlung vor dem Geschwornengerichte, 
auch durch einen bei ihm in Verwendung stehen­
den Rechtsanwaltsanwärter, der nicht in der Ver­
teidigerliste ,eingetragen ist, vertr~ten lassen, in 

§ 492. Soldat im Sinne dieses Gesetzes ist 
jeder Angehörige des Präsenzstandes des Bundes­
heeres. 

§ 493. (1) Alle Soldaten unterstehen im Frieden 
der Strafgerichtsbarkeit der bürgerlichen Gerichte~ 

(2) Soweit im folgenden nichts anderes be­
stimm t ist, sind die allgemeinen Vorschriften 
über das verfahi-en in Strafsachen auch auf Sol­
daten anzuwenden. 

§ 494. (1) Es hindert die gerichtliche Ahndung 
einer Tat nicht, daß sie auch als Verstoß gegen 
eine besondere militärische Dienst- oder Standes­
pflicht disziplinär geahndet werden kahn. 

(2) Das Gericht darf ein Strafverfahren wegen 
einer übertretung nach § 46 des Wehrgesetzes 
oder nach dem Anhang zum Strafgesetz 1945, 
ASlg. Nr. 2, aber nicht einleiten, ein eingeleitetes 
Verfahren vorläufig nicht fortsetzen, sobald 
ihm bekanntgeworden ist, daß wegen der Tat ein 
militärisches Ordnungsstrafverfahren oder Dienst­
strafverfahren durchgeführt wird; solange des­
wegen das gerichtliche Strafvc;rfahren nicht ein­
geleitet oder fortgesetzt wird, ruht die Ver­
jährung. 

(3) Von der Verfolgung wegen einer übertre­
tung nach § 46 des Wehrgesetzes oder nach dem 
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Anhang zum Strafgesetz 1945, ASlg. Nr. 2, kann (3) Die Verurteilung eines Wehrpflichtigen der 
der öffentliche· Ankläger absehen oder zurück-' Reserve ist seinem Standeskörper bekanntzu­
treten, wenn mit der Verurteilung keine Rechts- geben. 
folgen verbunden wären und die Tat so gering- (4) Die bevorstehende Entlassung eines Soldaten 
fügig ist, daß die verhängte Ordnungsstrafe oder aus einer Strafanstalt ist von dieser, die Ent­
Dienststrafe eine gerichtliche Ahndurig entbehr- lassung aus einem Gerichtsgefängnis vom Gericht 
lich macht. dem nächstgelegenen militärischen Kommando 

§ 495. (1) Auch militärische Kommanden und anzuzeigen, damit die zur übernahme notwen­
digen Verfügungen rechtzeitig getroffen werden Wachen können die vorläufige Verwahrung 
können. (§ 177) des einer strafbaren Handlung Verdäch-

tigen zum Behufe der Vorführung vor den 
Untersuchungsrichter vornehmen: 

1. wenn der Verdächtige auf einer militärischen 
Liegenschaft auf frischer Tat betreten wird, 

2. wenn der Verdächtige Soldat ist, einer der 
im § 175 Z.2 bis 4 angeführten Umstände vor­
liegt und die vorläufige Einholung des richter­
lichen Befehles wegen Gefahr am Verzuge nicht 
tunlich ist oder 

3. wenn der Verdächtige Soldat ist und die 
Aufrechterhaltung der militärischen Zucht und 
Ordnung die sofortige Verhaftung fordert. 

(2) Wachen kö'nnen Vorgesetzte und Höhere 
aus eigener Macht nur in Verwahrung, nehmen, 
wenn diese bei Verübung eines Verbrechens be­
treten werden. 

(3) Unter Wachen im Sinne dieser Gesetzes­
stelle sind auch die Inspektionsorgane, Patrouillen 
und Streifen zu' verstehen. 

(4) Der in Verwahrung Genommene ist unver­
züglich, jedenfalls aber vor Ablauf von 48 Stun­
den seit Beginn der Verwahrung dem Unter­
suchungsrichter abzuliefern (§ 4 des Gesetzes vom 
27. Oktober 1862, RGBl. Nr.87). 

§ 496. Wenn die Aufrechterhaltung der mili­
tärischen Zucht und Ordnung die sofortige Ver­
haftung eines Soldaten fordert, kann auch vom 
Gericht die vorläufige Verwahrung angeordnet 
oder die Untersuchungshaft verhängt werden. 
Doch hat das Gericht in einem solchen Edle, 
wenn nicht schon ein Antrag des dem Verdäch­
tigen vorgesetzten militärischen Kommandos 
vorliegt, diesem vor Verhängung oder A ufhe­
bung der Haft womöglich Gelegenheit zur Auße­
rung zu geben. 

§ 497. (1) Von jeder Ladung und von jeder 
Verhaftung oder Enthaftung eines Soldaten 
sowie von der Anordnung des Vollzuges der 
gegen Soldaten verhängten Freiheitsstrafen ist das 
unmittelbar värgesetzte Kommando zu benach­
richtigen; die Benachrichtigung von der Ladung 
hat zu entfallen, wenn diese durch das vorge­
setzte Kommando zugestellt wird. 

(2) Die Einleitung des Strafverfahrens gegen 
einen Soldaten ist seinem Disziplinarvorgesetzten 
anzuzeigen. Diesem sind nach rechtskräftiger Be­
endigung des Strafverfahrens die Akten zur Ein­
sicht zu übersenden. 

§ 498. Von Amtshandlungen der Gerichte und 
Sicherheitshehörden und ihrer Organe auf mili­
tärischen Liegenschaften ist der Kommandant 
vorher in Kenntnis zu setzen; auf sein Verlangen 
ist ein von ihm beigegebener Soldat zuzuziehen. 

§ 499. Ladungen und gerichtliche Entscheidun­
gen und Verfügungen sind an Soldaten in, der 
Regel durch das unmittelbar vorgesetzte Kom­
mando zuzustellen. Dieses hat das rechtzeitige 
Erscheinen des Geladenen zu veranlassen und ihn. 
nötigenfalls auch ohne ein besonderes darauf ge­
richtetes Ersuchen dem Gericht vorzuführen. 

§ 500. (1) Soldaten sind bei ihrer Vernehmung 
als Beschuldigte, Zeugen oder Sachverständige um 
ihren Standeskärper und Dienstgrad und, wenn 
sie als Beschuldigte vernommen werden, auch um 
den Tag zu befragen, an dem ihr Präsenzdienst 
begonnen hat (§§ 166, 199 und 240). 

(2) Der Dienstgrad und der Standeskörper des 
Beschuldigten sind in der Anklageschrift (§ 207 
Z. 1), im Strafantrag (§ 484), in der Urteilsaus~ 
fertigung (§ 270 Z. 2), in der öffentlichen Vor­
ladung (§ 423 Z. 1), in Steckbriefen und Persons­
beschreibungen (§ 416) und in allen Benachrichti­
gungen militärischer Stellen (§ 497) anzugeben. 

§ 501. Der Vollzug der gegen einen Soldaten 
ausgesprochenen Freiheitsstrafe kann auch dann 
aufgeschoben oder für höchstens drei Monate 
unterbrochen wer,den (§§ 401 und 401 a), wenn 
der Standeskörper aus militärdienstlichen Grün­
den darum ansucht. 

§ 502. (1) Die Degradierung, die Unfähigkeit 
zur Beförderung und, die Entlassung (§§ 539 bis 
544 des Strafgesetzes) sind im Urteil auszu­
sprechen (§ 260 Z .. 3). 

(2) Das Protokoll über die Hauptverhandlung 
und die Ausfertigung des Urteils kann in einem 
solchen Fall nicht durch den im § 458 Abs. 2 
bezeichneten Vermerk ersetzt werden. 

(3) Hat das Gericht auf eine der im ersten Ab­
satz bezeichneten Strafen erkannt, so kann die· 
Berufung (§§ 283, 346, 464 Z. 2 und 489) von 
allen dazu berechtigten Personen zum Nachteil 
oder zugunsten des Angeklagten er.griffen 
werden, soweit nicht der im § 281 Z. 11 oder im 
§ 345 Z. 13 erwähnte Nichtigkeitsgrund vor­
liegt. Zum Nachteil des Angeklagten kann die 
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Berufung auch dann ergriffen werden, wenn auf 
keine dieser Strafen erkannt worden ist. Die Be­
rufung gegen die vom Gericht ausgesprochenen 
Strafen dieser Art hat aufschiebende Wirkung, 
hindert aber nicht die Vollstreckung der anderen 
Strafen, auf die im Urteil erkannt worden ist 
(§§ 294 .A:bs. 1, 344, 466 und 489). 

(4) Die im ersten Absatz bezeichneten Strafen 
gelten indem Zeitpunkt als vollzogen, in dem 

3 

(5) Liegen die im~ § 442 Abs. 2 angeführten 
Voraussetzungen in einem Falle vor, der im 
standgerichtlichen Verfahren mit dem Tod durd1 
Erschießen bedroht ist, so hat das Standgericht 
an Stelle dieser Strafe auf Kerker und, wenn die 
strafbare Handlung im ordentlichen Verfahren 
mit schwerem Kerker zu bestrafen gewesen wäre, 
auf schweren Kerker von fünf bis zu zehn 
Jahren zu erkennen." 

das Urteil in Rechtskraft erwächst. Artikel IV. 

(5) Die mit der Degradierung, Unfähigkeit zur (1) Soweit im folgenden nichts anderes be-
Beförderung' und Entlassung veribundenen Wir- stimmt ist, dauert die FrIst für die Erhebung 
kungen werden durch die Bewilligung der Wie- einer Beschwerde oder eines Einspruches, für -die 
deraufnahme des Strafverfahrens nieht berührt; ,Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde oder 
sie werden erst durch die im wiederaufgenom- Berufung 14 Tage. 
menen Verfahren ergehende Entscheidung, und 
zwar nur dann und insoweit aufgehoben, als sie (2) 14 Tage dauern auch folgende Fristen: 
nicht auch nach dieser Entscheidung einzutreten 1. die Frist, binnen der ein Privatbeteiligter, 
haben. wenn er vom Rücktritt des Staatsanwaltes ver­

§ 503. (1) In den im Strafgesetze bezeichneten 
Fällen der Subordinationsverletzung nach den 
§§ 550 und 551, der Meuterei nach den §§ 563 
bis 566, der Empörung nach § 570, der Desertion 
nach § 585, der Feigheit nach § 632, der Störung 
der Zucht und Ordnung nach den §§ 639 und 
641 und der Plünderung nach § 680 kann gegen 
Soldaten das Standrecht stattfinden, wenn -die in 
den einzelnen Bestimmungen des Strafgesetzes 
bezeichneten Voraussetzungen gegeben sind oder 
wenn diese Verbrechen in einer die Aufrechter­
haltung der militärischen Zucht und Ol'dnung 
oder die öffentliche Sicherheit gefährdenden 
Weise um sich greifen. 

(2) Das Erkenntnis über die Notwendigkeit der 
Anwendung des Standrechtes steht dem für die 
militärischen A~gelegenheiten zuständigen Bun­
desminister im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministern für Inneres und für Justiz zu. Im Falle 
einer Empörung ist jedoch bei Gefahr am Ver­
zuge auch der Brigadekommandant berechtigt, 
im Einvernehmen mit dem Vorsteher ·der Be­
zirksverwaltungsbehörde, dem Präsidenten des 
Gerichtshofes erster Instanz und dem Staatsan­
walte das Standrecht kundzumachen. 

(3) Das Standrecht kann für bestimmte Gebiete 
oder für die Angehörigen eines oder mehrerer 
Truppenkörper oder Abteilungen kundgemacht 
wel'den. 

(4) Die Erklärung, daß das standrechtliche 
Verfahren einzutreten hat, ist den Kommandan­
ten der in Betracht kommenden Heeresabteilun~ 
gen mitzuteilen. Diese haben die Verkündung 
des Standrechtes auf die in den militärischen 
Dienstvorschriften vorgescltriebene Weise und 
durch Vorlesen vor der ausgerückte~ Mann­
schaft zu veranlassen. Diese Bestimmungen sind 
auch in den im XXV. Hauptstück geregelten 
Standrechtsfällen anzuwenden. 

ständigt worden ist, die Strafverfolgung auf­
rechterhalten kann (§ 48 Z. 2 und 3 StPO.); 

2. die Frist für die Anträge des Staatsanwaltes 
nach geschlossener Voruntersuchung (§ 112 
Abs. 1 StPO.); 

3. die Frist für Anträg~ des Anklägers, wenn 
der Gerichtshof zweiter Instanz eine Anklage 
vorläufig zurückgewiesen hat (§ 211 Abs. 2 
StPO.); 

4. die Frist für die Anträge des Anklägers nach 
einem Unzuständigkeitsurteil (§ 261 Abs. 2 
StPO.); 

5. die Frist für die Einleitung des gesetzlichen 
Verfahrens wegen Straftaten, deren Verfolgung 
das Gericht dem Ankläger vorbehalten hat 
(§ 263 Abs. 4, § 315 Abs. 1 StPO.); , 

6. die Frist binnen der das Gesuch um Wieder­
einsetzung eingebracht werden kann (§ 364 
Abs. 1 Z. 2 StPO.); 

7. die Frist für Anträge des Staatsanwaltes, 
wenn das Gericht das vereinfadlte Verfahren für 
unzulässig erklärt hat oder wenn der Einzel­
rid1ter dieses Verfahren abbricht (§ 486 Abs. 2, 
§ 488 Z. 8 StPO.); 

8. die Frist, binnen der die Unterschrift eines' 
Verteidigers auf der schriftlichen Ausführung 
der Nichtigkeitsbeschwerde nachgebracht werden 
kann (§ 1 Z. 3 des Gesetzes vom 31. Dezember 
1877, RGBl. 1878 Nr. 3). 

(3) Die Nichtigkeitsbeschwerde und die Be­
rufung gegen ein Abwesenheitsurteil nach § 427 
der Strafprozeßordnung können auch nach :Ab7 

lauf der Anmeldungsfrist zusammen mit dem 
Einspruch angemeldet werden. Die Bestimmun­
gen des § 478 der Strafprozeßordnung über die 
Verbindung der Berufung mit der Beschwerde 
gegen die Einspru'chsentscheidung bleiben unbe­
rührt: 

(4) Unberührt bleiben auch Gesetzesbestimmun­
gen, nach denen besondere Wirkungen eines 
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Rechtsmittels davon abhängen, daß es sogleich 
oder binnen kürzerer als der gesetzlichen Frist 
ergriffen oder ausgeführt wird. 

(5) Für Aufsichtsbeschwerden und Beschwerden, 
deren Erhebung unbefristet ist, gelten die Vor­
schriften dieses Artikels nicht. 

Artikel V. 

Das Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, 
BGBL 1946 Nr. 135, in der Fassung des Art. IV 
Z. 2 des Geschwornengerichtsgesetzes, BGBL 1950 
Nr. 240, wird geändert wie folgt: 

1. § 2 Z. 8 lit. a hat zu lauten: 

"a) die in den §§ 296, 298, 299, 460, 461, 463, 
464, 512, 515, 516, 681, 683 ,des Strafge­
setzes bezeichneten übertretungen;" 

2. § 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. Bundes- und Landesbedienstete, wenn sie 
sich nicht im Rrihe- oder Versorgungsstand be-
finden." 

3. § 4 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. Gemeindebedienstete, deren Berufung zum 
Amt eines Geschwornen oder Schöffen nicht 
ohnedies nach § 3 ausgeschlossen ist, Krzte, Apo\--­
theker und Dentisten, 'wenn ihre Unentbehr­
lichkeit von der Bezirksverw~ltungsbehörde, in 
Wien und in Städten mit eigenem Statut vom 
Magistrat bestätigt wird, für das folgende Jahr;". 

Artikel VI. 

(1) Mit der V<;>llziehung dieses Bundesgesetzes 
i5t das Bundesministerium für Justiz 'betraut; bei 
der Vollziehung des Artikels III hat es das Ein­
vernehmen mit dem für die militärischen Ange­
legenheiten zuständigen Bundesministerium, hei 
der Vollziehung der Bestimmungen über das 
militärische Standrecht und des Artikels V das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Inneres zu pflegen. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt einen Monat nach 
seiner Kundmachung in Kraft. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Durch Artikel 84 B-VG. ist die Militärgerichts­
barkeit - außer für Kriegszeiten - aufgehoben. 
Hiedurch sind in Friedenszeiten Soldaten der­
selben Gerichtsbarkeit wie Zivilpersonen unter­
stellt, und es gelten für sie dieselben Verfahrens­
vorschriften. Immerhin bedürfen diese Vor­
schriften einiger Ergänzungen für das Verfahren 

zugleich noch e1nIge andere wichtige und drin­
gende Knderungen und Ergänzungen des Straf­
verfahrensrech tes vorzunehmen. 

Zu den einzelnen Vorschriften des Gesetz­
entwurfes ist zu bemerken: 

gegen Soldaten; die Gründe hiefür werden bei Zu Artikel I: 
Artikel III allgemein und auch zu dessen ein- Ob jemand nach § 39 Strafprozeßordnung in 
zelnen Bestimmungen dargelegt werden. die Verteidiger liste eingetragen werden soll oder 

Diese Sondervorschriften waren ursprünglich ob er aus dieser Liste auszuschließen sei, hat der 
im Ges-etz vom 15. Juli 1920, StJGBl. Nr. 321, _ Gerichtshof zweiter Instanz nach dem Gerichts­
betreff·end die AusÜlbung der Strafgerichtsbarkeit organisationsgesetz in einem Senate zu entschei­
über die Heeresangehörigen im Frieden (2. Straf- den. Im § 4 Abs. 1 Z. 11 und Abs. 2 des Ge­
prozeßnovelle 1920), zusammengefaßt. Mit der setzes vom 24. Februar 1907, RGB!. Nr. 41, 
Eiruführung ,deutschen Rechtes über die Militär- über die Ausübung der Gerichtsbarkeit bei den 
gerichtsbarkeit im Jahre 1938 trat das öster- Oberlandesgerichten und beim Obersten Ge­
reichische Recht über das strafgerichtliche Ver- richtshof ist aber angeordnet, daß die Anlegung 
fahren gegen Militärpersonen außer Kraft. der Verteidigerliste dann der Beschlußfassung 

Nach der Wiederherstellung der Republik eines Senates von drei Richtern bedarf. wenn 
österreich wurde die 2. Strafprozeßnovelle 1920 der Vorsitzende gegen den Erledigungsentwurf 

des Berichterstatters Bedenken hat und ihm nicht nicht wieder eingeführt, da ein Bedürfnis danach 
beizutreten befindet. nicht bestand. Mit der Erlangung der Wehrhoheit 

und der Aufstelilung eines Bundesheeres bedarf 
es aber auch wieder der Sondervorschriften für 
das strafgerichtliche Verfahren gegen Soldaten. 

Die Schaffung von Vorschriften über die Straf­
gerichtslbarkeit gegen Soldaten gibt Gelegenheit, 

Hieraus folgt, daß _ es zu einer Entscheidung 
nach § 39 Abs. 3 StPO. stets der Beschlußfassung 
einer Mehrheit von Richtern bedarf; die Ent­
scheidung ist daher nach Artikel 87 Abs. 2 B-VG. 
ein Akt der Gerichtsharkeit. 
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Denn.och läßt §, 39 StPO .. gegen die. ~nts~ei- i 1 ~ b~s 13 der 2. Strafpr?zeßnovelle 1920 an, 
dung <he Beschwerde an das Bundesmmlstenum ' die sich durch mehr als em Jahrzehnt bewährt 
für Justiz, also an eine Verwaltungsbehörde, zu. \ hatte. § 5 der 2. Strafproz~ßnovelle 1920 ist in 
Dies widerspricht dem Grundsatz des Artikels 94 den Entwurf nicht aufgenommen worden, da 
B-VG., daß die Ju.stiz in allen Instanzen von er eine Vorschrift für Kriegszeiten enthält, 'näm­
der Verwaltung getrennt ist. lich, daß Soldaten in Kriegszeiten nur wegen 

Um den verfassungsmäßigen Zustand herzu- bestimmter schwerer Verbrechen in Unter­
stellen, gibt es zwei Möglichkeiten: das Bundes- suchungshaft genommen werden dürfen. Eine 
ministerium für Justiz durch den Obersten Ge- solche BestJimmung wird ihren Platz in einer für 
richtshbf als Beschwerdeinstanz zu ersetzen oder Kriegszeiten zu schaffenden "Feldgerichtsord­
die Entscheidung auch in erster Instanz einem nung" finden. Der in den Entwurf nicht über­
Justizverwaltungsorgan zu übertragen. Der Ent- nommene § 10 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 
wurf wählt den zweiten Weg, um den Obersten bestimmte, daß für die Gebühren der als Zeugen 
Gerichtshof nicht mit neuen Obliegenheiten zu geladenen aktiven Heeresangehörigen dieselben 
belasten und um die Anlegung der Veneidiger- Vorschriften gälten wie für Zivilpersonen, daß 
listen bei den in der Sache erfahrenen Behörden sie aber keinen Anspruch auf Zeitversäumruis 
zu lassen; auch gegenwärtig wird die Anlegung hätten. Vorschriften über die Gebührenansprüche 
der Verteidigerliste als Verwaltungssache behan- von Soldaten, die als Sachverständige oder Dol­
ddt (§ 11 Abs. 1 Z. 5 Geo.). Der Einwand, daß metsche bestellt wurden, fehlten in der 2. Straf­
durch die Neur.egelung die Anlegung der Ver- prozeßnovelle 1920 überhaupt. Die Gebühren­
teidigerliste der Gerichtsbarkeit gänzlich ent- ansprüche von Zeugen, Sachverständigen und 
zogen werde, ginge fehl, da gegen die Entschei- Dolmetschen sind derzeit in der Strafprozeßord­
dung des Bundesmilliisteriums für Jusciz nachnung und im Gebührenanspruchsgesetz, BGBL 
Artikel 131 B-VG. der Verwaltungsgerichtshof Nr. 136/1946, für das strafgerichtliche Verfahren 
angerufen werden kann. so ausführlich geregelt, daß daneben keiine Son­

dervorschriften für Soldaten nötig sind. Da schon 
nach § 493 Abs. 2 des Entwurfes das allgemeine 
Strafverfahrensrecht auf Soldaten anzuwenden 

:y 

Zu Artikel II: 

Durch Artikel I Ziffer 2 der Strafprozeßnovelle 
1952, BGBI. Nr. 161, ist der § 45 a in die Straf­
prozeßordnung eingefügt· worden. Dadurch sind 
Rechtsanwaltsanwärter unter den gleichen Vor­
aussetzungen wie im zivilgerichtliichen Verfahren 
auch im strafgerichtlichen Verfahren zur Ver­
tretung von Rechtsanwälten zugelassen worden. 

ist, soweit für sie nicht Besonderes angeordnet 
wird, bedarf es auch keines weiteren, Hinweises, 
daß sich ihre Gebührenansprüche nach den Vor­
schriften für Zlivilpersonen richten. Die §§ 14 
bis 30 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 enthielten 
linderungen und Ergänzungen von Rechtsvor:. 
schriften außerhalb des Strafverfahrensrechtes 
und übergangs- und Schlußvorschriften, dIe im 
Entwurf sämtlich nicht zu berücksichtigen sind. 

Der dritte Absatz des § 31 ipo., der die 
Vertretungsbefugnis des Rechtsanwaltsanwärters 
im zivilgerichtlichen Verfahren regelt, hat nun 
durch Artikel III Ziffer 3 des Bundesgesetzes Wo der Entwurf von den Regelungen der 
vorn 6. Dezember 1955, BGBL Nr. 282, über 2. Strafprozeßnovelle 1920 sachlich abweicht, 
linderungen des zivilgellichtlichen Verfahrens wird dies hervorgehoben und begründet werden. 
eine neue Fassung erhalten. Die linderung be- Bestimmend für den Umfang und Inhalt der 
steht darin, daß die Rechtsanwaltskammer dem Sondervorschriften im Entwurfe ist es, Soldaten 
Rechtsanwaltsanwärter die Anwaltsprüfung als im strafgerichtlichen Verfahren grundsätzlich so 
Erfordernis für die Vertretungsbefugnis nac.h.- zu stellen wie Zivilpersonen und besonderes 
sehen kann, ohne die Genehmigung des' Ge- ,Recht nur dort zu schaffen, wo die Eigentüm­
richtshofes zweiter Instanz hiezu einholen zu lichkeit der strafbaren Handlungen von Soldaten, 
müssen, wie dies bisher vorgeschrieben war, Mit die militärischen Verhältnisse oder die Aufrecht­
der Angleichung des § 45a Abs. 1 der Straf- erhaltung der Ordnung lim militärischen Dienst­
prozeßordnung an die neue Fassung des § 31 ,betriebe Ausnahmen oder Ergänzungen des all­
Abs. 3 der Zivilprozeßordnung soll eine Ver- gemeinen Strafverfahrens rechtes erheischen. 

schiedenheit dies~r beid~n B~stimmungen ~e- Der besseren übersicht wegen sollen die straf­
seitigt werden, die sachlIch nIcht gerechtfertigt, verfahrensrechtlichen Sondervorschriften für 
ist. Soldaten nicht bei jenen Einrichtungen der Straf­

Zu Artikel III: 

Die Sondervors·chriften für die Strafgerichts­
barkeit über Soldaten im Frieden, die als 
XXVIII. Hauptstück der Strafprozeßbrdn'ung an­
gefügt werden sollen, schließen sich, soweit als 
möglich, wörtlich an die §§ 1 bis 4, 6 bis 9 und 

prozeßordnung eingefügt werden, zu denen sie 
systematisch gehören, sondern zum XXVIII. 
Hauptstück der Strafprozeßordnung zusammen­
gefaßt werden. Von dem Gedanken, eine Zer­
splitterung der Sondervorschriften zu vermenden, 
war ja auch die Strafprozeßnovelle 1920 be~ 
herrscht; nur wurde damals nicht die letzte 
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Folgerung gezogen, die 
sammenhang mit der 
bringen. 

Novelle in engsten Zu- Vorschriften des XXVIII. Hauptstückes filr 
Strafprozeßordnung zu Kriegs,zeiten nicht gelten, folgt aber schon aus 

Zu den einzelnen Paragraphen des 
Hauptstückes läßt sich folgendes sagen: 

Zu § 492: 

neuen 

Die Angehörigen des Bundesheeres werden im 
Wehrgesetz als solche oder als "Soldaten" be­
zeichnet; dem Wehrgesetz ist allerdings nicht ein­
deutig zu entnehmen, ob unter "Soldaten" nur 
Angehörige des Präsenzstandes oder auch An­
gehörige der Reserve zu verstehen sind. Einer­
seits wird nämlich im § 1 Abs. 2 des Wehr­
gesetzes das Bundesheer als b e w a f f n e t e 
Macht bezeichnet und im § 1 Abs. 3 dieses Ge­
setzes das Bundesheer durch den beigefügten 
Klammerausdruck dem "Präsenzstand" gleich­
gesetzt; daraus wäre zu entnehmen, daß im § 1 

. Abs. 4 des Wehrgesetzes unter "Angehörigen des 
Bundesheeres (Soldaten)" ausschließlich pr ä­
sen t Die n end e zu verstehen sind, zumal 
Reservisten keine Waffenträger sind. Anderseits 
aber zählt § 1 Abs. 4 des Wehrgesetzes unter 
den Soldaten auch Res e r v e offiziere, R e­
se r v e unteroffiZliere, Res e r v e-Chargen und 
Wehrmännerdes Re s er v e standes auf und 
stellt den Reserve-Chargen Wehrpflichtige, die 
sich im Prä sen z stand befinden, an die Seite, 
woraus man schließen könnte, daß zu den Sol­
daten auch Angehörige des Reservestandes zählen, 
und zwar auch insoweit, als diese nicht präsent 
dienen. Diese Divergenz zwingt dazu, in der 
Sonderbestimmung des § 492 für die Strafpro­
zeßordnung Klarheit zu schaffen. Der Entwurf 
macht sich in dieser Bestimmung die zuerst er­
wähnte engere Auslegung des Begriffes zu eigen, 
und zwar auch deshalb, weiler nicht nur dem 
gewöhnlichen Sprachgebrauch de,s Wortes "Sol­
dat" näherkommt, sondern auch im § 37 des 
Wehrgesetzes eine Stütze findet, der bestimmt, 
daß die Soldaten Soldatenvertreter wählen, wo­
bei doch wohl nicht anzunehme'n ist, daß auch 
nicht präsent dienende Reservisten für diese 
Wahl wahlberechtigt sein sollen. 

Zu § 493: 

§ 493 entspricht dem § 1 der 2. Strafprozeß­
novelle 1920. Er enthält die grundsätzliche Be­
stiimmung, daß Soldaten in Friedenszeiten der­
selben Gerichtsbarkeit unterstehen wie Zivil­
personen und daß für sie dasselbe Strafverfah­
rensrecht gilt, soweit nicht im einzelnen Aus­
nahmen gemacht werden. 

Der dritte Absatz des § 1 der 2. Strafprozeß­
novelle 1920 ist in den Entwurf nicht übernom­
men worden. Er enthielt nur den Hinweis, daß 
die "Feldgerichtsbarkeit" für Kriegszeiten durch 
elfl besonderes Gesetz geregelt werde. Daß die 

dem Titel; ein Hinweis auf die Feldgerichtsbar­
keit ist daher entbehrlich. 

: Zu § 494: 

Die Vorschriften dieses Paragraphen schaffen 
wie § 2 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 Regeln 
für den Fall, daß eine. Tat sowohl gerichtlich als 
auch disz:iplinär zu ahnden ist. Dieser Entwurf 
enthält nur die Regeln für den Bereich der ge­
richtlichen Strafrechtspflege; die ergänzenden 
Vorschriften für den Bereich des militärischen 
Dienststrafrechtes werden in das Heeresdiszipli­
nargesetz aufzunehmen sein. 

Im Entwurf wird versucht, das gesteckte Ziel 
auf anderem Wege zu erreichen als in der 
2. Strafprozeßnovelle 1920, weil deren Regelung 
,Bedenken, auch verfassungsrechtlicher Art, her­
vorruft. 

Nach § 2 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 
konnten bestimmte strafhare Handlungen von 
Soldate~ unter Ausschluß der Strafgerichtsbar­
keit dienststrafrechdich geahndet werden. Solche 
strafbare Handlungen waren alle übertretungen, 
die zugleich auch gegen die besonderen militä­
rischen Dienst- und Standespflichten verstießen. 
Es war dem Ermessen des militärischen Disz1ipli­
narvorgesetzten überlassen, ob er eine solche 
Verfehlung dem Gericht anzeige oder ob sie nur 
disziplinär geahndet werden solle. Bei dienst­
strafrechtlicher Ahndung konnte die Verfehlung 
ge~icht!ich nicht mehr verfolgt werden. Damit 
setzte sich die Regelung aber in Widerspruch zu 
Artikel 83 Abs. 1 B-VG. 

Bedenklich an der Regelung des § '2 der 
2. Strafprozeßnovelle 1920 war ferner, daß die 
Auslösung gerichtlicher Verfolgung in das Er­
messen eines Organes gestellt war, das mit der 
Strafrechtspflege 'nicht genügend vertraut war, 
um verläßlich feststellen zu können, ob die dis­
ziplinäre Ahndung der Tat wirklich ausreichend 
seI. 

In übereinstimmung mit dem Entwurf eines 
Heeresdisziplinargesetzes sieht der Entwurf vor, 
daß Doppelbestrafung von Taten, die zugleich 
gegen das Strafgesetz und gegen militärische 
Dienst- und Standespflichten verstoßen, die 
Regel sei, wie auch sonst beim Zusammentreffen 
disziplinär und gerichtlich zu ahndender Tat­
bestände. 

Um den Rechtsbrecher bei geringfügigen über­
tretungen durch die Doppelbestrafung nicht zu 
hart zu treffen, soll dem Staatsanwalt das Recht 
eingeräumt werden, von einer gerichtlichen Ver­
folgung bei bestimmten, mit dem militär,ischen 
Dienst enge zusammenhängenden übertretungen 
abzusehen oder zurückzutreten, wenn die Tat 
durch die Dienststrafe streng genug geahndet ist 
und mit einer gerichtlichen Verurteilung keine 

52 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



Rechtsfolgen verbunden wären. In Betracht. kom­
men hier die Obertretungen nach § 46 des Wehr­
gesetzes' und nach dem Anhang zum Strafgesetz. 
Das Rücktrittsrecht des Staatsanwaltes würde 
sich den Befugnissen ähnlicher Art anreihen, die 
ihm § 34 Abs. 2 StPO. und § 30 JGG. ein­
räumen. 

Um das Recht des Staatsanwaltes zu -sichern, 
soll das Dienststrafverfahren wegen der erwähn­
ten übertretungen vor dem gerichtlichen Ver­
fahren stattfinden und die gerichtliche Verfol-. 
gung des Täters bis zum Ende des Dienststraf~ 
verfahrens gehemmt sein. 

Soweit eine Doppelbestrafung von übertre­
tungen vermieden werden soll, kommt die Re­
gelung des Entwurfes somit jener der 2. Straf­
prozeßnovelle 1920 in ihrer Wirkung im großen 
und ganzen gleich. Ihr Vorzug ist es, daß sie 
nicht verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, 
wie dies bei einer der 2. Strafprozeßnovelle 1920 
folgenden Regelung der Fall wäre. Denn s,ie läßt 
die Zuständigkeit der Gerichte zur Ahndung der 
strafbaren Handlungen unberührt, die ihnen 
durch das Gesetz zugewiesen sind, und bleibt 
damit in übereinstimmung mit Artikel 83 Abs. 1 
B-VG., nachdem die Zuständigkeit der Gerichte 
durch Bundesgesetz festgestellt wird. Nach der 
2. Strafprozeßnovelle 1920 dagegen war die Zu­
ständigkeit der Gerichte zur Ahndung bestimm­
ter übertretungen nicht allein vom Gesetze, son­
dern zuletzt von einem Ermessensakte eines 

. Verwaltungsorganes abhängig. 

Zu § 495: 

§ 495 tritt an die Stelle des § 3 und des ersten 
Absatzes des § 4 der 2. Strafprozeßnovelle 1920. 
§ 3 dieser Novelle stellte militärischen Kom­
manden, Ortsbehörden und Wachen sicherheits­
polizeiliche Aufgaben für den Fall, daß eine straf­
bare Handlung in einem militärischen oder vom 
Militär besetzten Gebäude oder einer solchen 
Räumlichkeit oder von einem Solda,ten begangen 
wurde. Diese Aufgaben umfaßten das Recht und 
die Pflicht zu spontanen Erhebungen, bei Gefahr 
am Verzuge auch zu Anordnungen; welche die 
Beseitigung der Spuren oder die Flucht des 
Täters verhüten können (§ 24 StPO.), zur hilf­
reichen Hand gegenüber Strafgerichten und 
Staatsanwaltschaften (§§ 26, 36; 87, 88 StPO.), 
zur Entgegennahme von Strafanzeigen (§ 86 
StPO.), zu Hausdurchsuchungen (§ 141 StPO.), 
zur vorläufigen Verwahrung von Verdächtigen 
(§ 177 StPO.) und zur Nacheile (§ 415 StPO.). 
Die Befugnis zu Haus- und Personsdurchsuchun­
gen, Beschlagnahmen und zur vorläufigen 'Ver­
wahrung war allerdings durch den Abs. 2 des 
§ 3 weitgehend eingeschränkt. 

§ 4 Abs. 1 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 ließ 
die vorläufige Verwahrung des einer strafbaren 
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Handlung verdächtigen Soldaten zum Behufe der 
Vorführung vor den Untersuchungsrichter durch 
das dem Soldaten vorgesetzte Kommando oder 
die nächste militärische Ortsbehörde auch dann 
zu, wenn die Aufrechterhaltung der militär,ischen 
Zucht und Ordnung die Verhaftung forderte. 

Durch diese Bestimmungen wurden militä­
rische Kommanden, Ortsbehörden und Wachen 
mit Aufgaben belastet, die ihrem sonstigen Wir­
kungsbereich fremd waren und ~hnen überdies 
eine Zuständigkeit eingeräumt, die mit der der 
Sicherheitsbehörden und -organe konkurrierte. 
Beides sollte aber möglichst vermieden werden. 
Der' Entwurf geht daher von dem Bestreben aus, 
militärischen Stellen sicherheitspolizeiliche Auf­
gaben, nur soweit wirklich nötig, aufzutragen. 

Wirklich nötig ist es, militärischen Stellen auf­
zutragen, unter gewissen Voraussetzungen Per­
sonen, die einer strafbaren Handlung verdächtig 
sind, z w eck s Vor f ü h run g vor den 
Untersuchungsrichter in vorläu­
f i g e Ver w a h run g z une h m e n. Ge­
schähe dies nicht, so müßte nämlich in den im 
§ 495 angeführten Fällen damitgerechnet werden, 
daß die Ergreifung des Täters und damit eine 
entsprechende Strafverfolgung unmögl.ich werde. 

Der Entwurf sieht das Recht militärischer 
Kommanden und Wachen zur vorläufigen Ver­
wahrung in den Fällen vor, daß eine Person 
(Zivilist oder Soldat) auf einer militärischen 
Liegenschaft auf fr,ischer Tat betreten wird oder 
daß der Verdächtige Soldat ist, einer der im 
§ 175 Z. 2 bis 4 StPO. angeführten Umstände 
vorliegt und die vorläufige Einholung eines 
riChterlichen Befehles wegen Gefahr am Verzuge 
nicht tunlich ist, oder schließlich, daß der Ver­
dächtig,e Soldat ist und die Aufrechterhaltung der 
militärischen Zucht und Ordnung die sofortige 
Verhaftung fordert. In den heiden erstgenannten 
Fällen' entspricht die Regelung durchaus dem 
§ 177 StPO.j im dritten Fall ergänzt sie - dem 
§ 4 Abs. 1 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 fol­
gend - den § 177 StPO. Durch schwere gericht­
lich strafbare Handlungen von Soldaten kann 
die militärische Zucht und Ordnung' in einem 
Maße gefährdet oder erschüttert werden, daß 

. dienststrafrechtliche Maßnahmen und die spätere 
gerichtLiche Strafe dem nicht genügend entgegen­
wirken. Es ist daher auch für diesen Fall als 
Sofortmaßnahme vorgesehen, daß militärische 
Kommanden und Wachen einen Soldaten, der 
'eine gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, 
in Verwahrung nehmen dürfen. 

Das Recht der Wachen, Vorgesetzte und 
Höhere aus eigener Macht in Verwahrung zu 
nehmen, soll durch Abs. 2 auf die Fälle be­
schränkt werden, in denen diese Vorgesetzten 
und Höheren bei Verübung eines Ver b r e­
c he n s (also nicht bei Vergehen oder über­
tretungen) betreten werden. 
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Daß bei Verwahrungen nach § 495 die Be­
stimmungen des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, 
RGBl. Nr. 87, zum Schutze der persönlichen 
Freiheit, beachtet werden, soll durch die Bestim­
mung des Abs. 4 des § 495 sichergestellt werden. 
Hienach bleibt die vorläufige Verwahrung des 
Verhafteten auf 48 Stunden beschränkt; spä­
testens mit Ablauf dieser Fr:ist muß der Ver­
haftete dem Untersuchungsrichter a:bg~liefert 
selD. 

Abgesehen von den eingangs -erwähnten sach­
lichen Änderungen gegenüber den entsprechen­
den Bestimmungen der 2. Strafprozeßnovelle 
1920 weicht der Entwurf von diesen auch noch 
dadurch ab, daß der tädiche Angriff auf die 
Wache nicht mehr unter den Gründen aufgezählt 
ist, die Wachen zur vorläufigen Verwahrung 
Vorgesetzter und Höherer berechtigen. Dies hat 
seinen Grund darin, daß nach § 575 lit. d StG. 
die Mißhandlung von Wachen und die Gewalt­
ausübung gegen Wachen dur c h Sol d a t e n 
ohnedies s t e t s als Verbrechen zu behandeln 
sind. Der Abs. 4 des § 3 der 2. Strafprozeß­
novelle 1920, der sich auf die Vernehmungs­
tätigkeit militärischer Stellen im Dienste der 
Strafrechtspfl~ge bezog, mußte nicht übernom­
men werden, weil eine solche Tätigkeit nicht 
mehr vorgesehen wird. Während die 2. Straf­
prozeßnovelle 1920 von "militärischen Komman­
den", "Ortsbehörden" und "Wachen" gespro­
chen hatte, erwähnt der Entwurf nur die mili­
tärischen Kommanden und Wachen, da es mili­
tärische "Ortsbehörden" nicht mehr gibt. In der 
2. Strafprozeßnovelle 1920 war von "militä­
r·ischen oder vom Militär besetzten Gebäuden 
und solchen Räumlichkeiten" die Rede. Der Ent­
wurf spricht statt dessen von "militärischen Lie­
genschaften" einerseits deswegen, weil nicht alle 
militär,ischen Objekte Gebäude sind und ander­
seits, damit klargestellt werde, daß nur die 
d aue r nd e Widmung einer Liegenschaft für 
militärische Zwecke und _ nie h t ein e - aus 
was immer für Gründen erfolgte - vor übe r­
geh end e B e set z u n g durch das Bundes­
heer in Betracht kommt. pen Wachen stellte die 
2. Strafprozeßnovelle 1920 die "Inspektions­
chargen und Patrouillen" gleich. Entsprechend 
der jetzigen Terminologie stellt der Entwurf 
den \'fachen "Inspektionsorgane, Patrouillen und 
Streifen" gleich. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß nich t be­
absichtigt ist, die gerichtspolizeilichen Befugcrlisse­
der Sicherheitsbehörden und -organe durch die 
gleichartigen Befugnisse der Militärbehörden und 
-organe einzuschränken. Nach dem Wortlaut 
des Entwurfes stehen den militärischen Behörden 
und Organen ihre Befugnisse n e ben den 
Sicherhe.itsbehörden und -organen zu. Das ergibt 
sich aus der Wendung, daß diese Befug,nisse den 
militärischen Behörden "Auch" zustehen (§ 495 
Abs. 1 erster Satz). 

Zu § 496: 

§ 496 entspricht dem § 4 Abs. 2 der 2. Straf­
prozeßnovelle 1920. Damit das Recht militä­
rischer Kommanden und Wachen, die vorläufige 
Verwahrung von Soldateri vorzunehmen, wenn 
es die Aufrechterhaltung der militärischen Zucht 
und Ordnung fordert, wirksam sei, muß es durch 
die Befugnis des Gerichtes ergänzt werden, aus 
dem gleichen Grund die vorläufige Verwahrung 
anzuordnen oder die Untersuchungshaft zu ver­
hängen. Da aber das Gericht die Voraussetzungen 
für die Aufrechterhaltung der militärischen Zucht 
und Ordnung regelm,äßig nicht selbst beurteilen 
kann, soll ihm vorgeschrieben werden, daß es 
vor einer solchen Verfügung womöglich die 
Militärbehörde anhöre, es sei denn, daß diese 
selbst den Haftantrag gestellt hat. Würde die 
Verhaftung oder auch die Zucht und Ordnung 
nach Ansicht des Gerichtes durch Verzögerung 
gefährdet, so müßte es die vorläufige Verwah­
rung oder die Untersuchungshaft freilich sogleich 
verhängen, die Anhörung der Militärbehörde 
nachholen und, wenn sich die Besorgnisse des 
Gerichtes als unbegründet erweisen sollten, un­
verzüglich die Enthaftung des Soldaten be­
schließen. 

Durch § 496 im Zusammenhang mit § 495 
Z. 3 würde somit für Soldaten über die Haft­
gründe des § 175 StPO. hinaus wieder ein wei­
terer Haftgrund geschaffen. Eine Besonderheit 
dieses Haftgrundes wäre es, daß er die Sicher­
heitsbehörden und -organe nicht zur Festnahme 
berechtigte. Dies hat seinen Grund darin, daß 
die Aufrechterhaltung der militärischen Diszi­
plin nicht zu den Aufgaben gehört, die die 
Sicherheitsbehörden aus eigenem Antrieb zu er­
füllen habe~. 

Zu § 497: 

Dieser Paragraph übernimmt einIge Einrich­
tungen der Strafprozeßordnung, die für öffent­
lich Bedienstete gelten, und gestaltet sie für 
Soldaten aus. Der Grund hiefür ist, daß Berufs­
soldaten und Zeitverpflichtete öffentlich Bedien­
stete sind und die anderen präsent Dienenden 
in ihrer rechtlichen Stellung öffentlich Bedien­
steten nahekommen. 

Im ersten Absatz wird den Gerichten die 
Pflicht auferlegt, das vorgesetzte Kommando von 
der unmittelbaren Ladung eines Soldaten zu 
verständigen; für öffentlich Bedienstete enthält 
§ 158 Abs. 1 StPO. eine ähnliche Regelung. 

Der zweite Absatz verpflichtet die Gerichte, 
die Einleitung des Strafverfahrens gegen einen 
Soldaten dessen Disziplinarvorgesetzten anzu-' 
zeigen und diesem nach rechtskräftig beendetem­
Verfahren die Strafakten zu übersenden, wie es 
die §§ 83 StPO. und 117 Abs. 2 DP.für Beamte 
vorschreiben. 
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Der dritte Absatz, nach dem das Gericht auch 
die Verurteilung von Soldaten der Reserve dem 
mil.itärischen Standeskörper mitzuteilen hat, er­
gänzt den zweiten Absatz, der sich nur auf 
Personen des Präsenzstandes erstreckt. Da Wehr­
pflichtige nach § 29 des Wehrgesetzes wegen 
einer Verurteilung von der Einberufung aus­
geschlossen sein können, bedarf es auch dieser 
Mitteilung. 

Im vierten Absatz sind die Vorschriften des 
§ 176 Abs. 2 StPO. über doie Pflicht zur Mit­
teilung an den Vorgesetzten, daß ein öffentlicher 
Bediensteter aus der Haft entlassen werde, für 
Soldaten ausgestaltet worden;' die Sondervor­
schrift setzt die Militärbehörde in die Lage, jeden 
aus der Haft entlassenen Soldaten zu überneh­
men und dadurch zu verhindern, daß er sich 
seiner Wehrpflicht, weIllIl auch nur vorüber­
gehend, entziehe. 

Alle diese Vorschriften waren bereits im § 6 
der 2. Strafprozeßnovelle 1920 zusammengefaßt; 
gleichlautende Bestimmungen der Strafprozeß­
ordnung sind schon mit dem Inkrafttreten der 
2. Strafprozeßnovelle 1920 aufgehoben worden. 

Zu § 498: 

Die Vorschrift, daß von Amtshandlungen der 
Gerichte und Sicherheitsbehörden oder Sicher­
heitsorgane auf militärischen Liegenschaften der 
Kommandant vorher in Kenntnis zu setzen ist, 
und sein Recht, einen Soldaten zur Amtshand­
lung abzuordnen, fanden sich schon im § 140 
Abs. 5 der Strafprozeßordnung in ihrer ur­
sprünglichen Fassung. Die 2. Strafprozeßnovelle 
1920 übernahm diese Vorschrift als § 7 und hob 
den fünften Absatz des § 140 auf. Diese Vor­
schrift ist in den Entwurf aufgenommen worden; 
ihren Platz hat sie aber nicht als fünfter Absatz 
des § 140, sondern als § 498 des XXVIII. Haupt­
stückes gefunden, wo die Sondervorschriften für 
Soldaten zusammengefaßt sind. 

Zu § 499: 

Daß Soldaten in der Regel (§ 497 Abs.l) über 
ihr vorgesetztes Kommando vorzuladen und von 
diesem, wenn nötig, dem Gerichte vorzuführen 
sind, schrieben die §§ 161 und 223 Abs. 2 StPO. 
in ihrer ursprünglichen Fassung vor. Die 2. Straf­
prozeßnovelle 1920 übernahm diese Vorschriften 
in vereinfachter Form als § 8 und hob den § 223 
Strafprozeßordnung auf. §' 161 ist durch die 
2. Strafprozeßnovelle 1920 neu gefaßt worden 
und enthält für Angehörige der Gendarmerie 
und Sicherheitswache dieselbe Regelung,' wie sie 
der Entwurf für Soldaten vorschlägt. Der Inhalt 
des §' 8 der 2. Strafprozeßnovelle 1920 soll wie 
die anderen Sondervorschriften für Soldaten in 
das XXVIII. Hauptstück, und zwar als § 499, 
aufgenommen werden. 
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Zu § 500: 

. Der Dienstgrad und der Standeskörper von 
Soldaten sind für die militärische Standesführung 
von großer Bedeutung.' Im § 500 des Entwurfes 
ist daher wie ehedem im § 9 der 2. Strafprozeß­
novelle 1920 vorgesehen, daß das Gericht einen 
Soldaten bei der Vernehmung hierum, wenn er 
beschuldigt ist, überdies auch um den. Beginn 
seines Präsenzdienstes befrage und diese Um­
stände in den wicht,igsten Aktenstücken, wie 
Vernehmungsprotokollen, Anklageschriften und 
Strafanträgen, Urteilsausfertigungenu. dgl. sowie 
in allen Benachrichtigungen militärischer Stellen 
anführe. 

Zu § 501: 

§ 501 des Entwurfes enthält eine notwendige 
Ergänzung der §§ 401 und 401 aStPO., in denen 
der Strafaufschub und die Strafunterbrechung 
geregelt sind. 

Gründe für die Aufschiebpng der Strafvoll­
ziehung nach. geltendem Recht sind, daß der 
Erwerb des Verurteilten oder der Unterhalt 
seiner schuldlosen Familie sonst gefährdet würde, 
daß er dringende Familienangelegenheiten zu 
regeln hat oder daß seine Arbeitskraft für die 
Volkswirtschaft zwingend nötig ist. U nt er­
brochen werden darf die Strafvollziehung wegen 
eines Todesfalles oder einer wichtigen Familien­
angelegenheit für acht Tage, wenn aber die 
Arbeitskraft des Verurteilten für die Volkswirt­
schaft zwingend nöt,ig ist, für höchstens drei 
Monate. 

Diese Gründe für eine Aufschiebung oder 
Unterbrechung der Strafvollziehung gelten auch 
fÜr den Soldaten, volkswirtschaftlicher Bedarf 
ist aber nach der Natur der Sache ausgeschlos­
sen; an seine Stelle treten die militärdienstlichen 
Gründe, denen gleiches Gewidlt beigemessen 
werden muß. Die Begrenzung der Unterbre­
chungsdauer mit drei Monaten ergab sich daher 
von selbst. 

Die 2. Strafprozeßnovelle 1920 enthielt in 
ihrem § 11 eine dem § 501 gleichende Vorschrift, 
doch war damals die Strafunterbrechung für Sol­
daten wie für Zivilpersonen mit acht Tagen be­
grenzt; eine Unterbrechung im Interesse der 
Volkswirtschaft kannte das Gesetz damals noch 
nicht. 

Zu § 502: 

Dicser Para<>raph enthält Sondervorschriften 
b d' zu den militärischen Ehrenstrafen der Degra lC-

rung, der Unfähigkeit zur Beförderung und der 
Entlassung. In der 2. Strafprozeßnovelle 1920 
waren diese Vorschriften im § 12 enthalten. 

Der erste Absatz des § 502 ergänzt die Ziffer 3 
des § 260 StPO. und stellt außer Zweifel, daß 
auch die militärischen Ehrenstrafen im Urteil aus­
zusprechen sind. 
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In den zweiten Absatz ist eine Vorschrift für 
das bezirksgerichtliche Verfahren aufgenommen 
worden. Nach § 458 StPO. kann das Protokoll 
üher die Hauptverhandlung; vor dem Bezirks­
gericht und das Urteil durch einen kurzen Ver­
merk ersetzt werden, wenn der Beschuldigte 
nach einem umfassenden, durch die ührigen Ver­
handlungsergebnisse unterstützten Geständnis 
verurteilt wird und die Parteien auf alle Rechts­
mittel verzichten. Die Bedeutung der militäri­
schen Ehrenstrafen, die tief in das Leben des Be­
straften eingreifen, gestattet nicht, auf das Pro~ 
toköll und die Urteilsausfertigung zu verzichten. 
Das Fehlen eines ausführlichen Protokolles 
könnte dem Verurteilten später zum Nachteil 
gereichen, wenn um die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens zu seinen Gunsten angesucht 
werden sollte. Wie schon die 2. Strafprozeßno­
velle 1920 will daher auch der Entwurf die Er­
setzung des Protokolles und der Urteilsurschrift 
im bezirksgerichtlichen Strafverfahren für den 
Fall ausschließen, daß eine militärische Ehren-
strafe verhängt wird. . 

Nach § 541 Abs. 2 Strafgesetz ist statt auf 
Entlassung auf Degradierung oder Unfähigkeit 
zur Beförderung zu erkennen, wenn der Ver­
urteilte die Tat begangen hat, um sich von der 
Dienstpflicht zu befreien, zum Dienst aber noch 
tauglich ist; denn durch die Entlassung würde 
der Verurteilte erreichen, was er durch die straf­
bare Handlung herheiführen wollte. Da die Ent­
lassung eine strengere Art des strafweisen Dienst­
gradverlustes ist als die Degradierung, könnte 
der Staatsanwalt nach § 283 StPO. nicht zum 
Nachteil des Verurteilten berufen, wenn das Ge­
richt entgegen dem § 541 Abs. 2 StG. auf Ent­
lassung statt auf Degradierung erkennte; ebenso­
wenig könnte der Angeklagte berufen, wenn das 
Gericht zu Unrecht die Vorschrift des § 541 
Abs. 2 StG. anwendete und die Degradierung statt 
der Entlassung ausspräche. Im dritten Absatz des 
§ 502 des Entwurfes wird daher die Regelung 
vorgeschlagen, daß die Berufung gegen die aus­
drückliche oder stillschweigende Entscheidung 
über die Degradierung, die Unfähigkeit zur Be­
förderung und die Entlassung stets zum Vor~ 
teil und zum Nachteil des Angeklagten zulässig 
sein soll. 

Die Vollziehung der militärischen Ehrenstrafen 
ist im vierten Absatz auf die einfachste Weise 
geregelt: sie sollen mit der Rechtskraft des Ur­
teils vollzogen sein. Vom Zeitpunkt der Voll-

. ziehung würde die Militärbehörde durch die 
Strafakten erfahren, deren Übersendung nach 
rechtskräftigem Ende des Strafverfahrens im 
§497 Abs. 2 des Entwurfes angeordnet ist. 

Da die militärischen Ehrenstrafen in ihrer 
Wirkung den Rechtsfolgen ,des § 26 StG. gleich­
kommen, läßt der Entwurf sie ,ebenso, wie dies 
§ 358 StPO. für die Rechtsfolgen bestimmt, nach 

------------------------------------

Wiederaufnahme des Strafverfahrens vorläufig 
weiter bestehen. Dies bringt es' notwendig mit 
sich, daß sich erst mit dem Ende des wiederauf~ 
genommenen Strafverfahrens entscheiden kann, 
ob diese Strafen weiter bestehen bleiben oder ob 
ihre Wirkungen als nicht eingetreten gelten. 

Zu § 503: 

Die Sonderbestimmungen für SoIdaten im An­
hang zum Strafgesetz sehen für die schwersten 
militärischen Verbrechen das. Standrecht vor. 
Diese Verbrechen sind die Subordinationsver­
letzung (§§ 550 und 551 StG.), die Meuterei 
(§§ 563 bis 566 StG.), die Empörung (§ 570 StG.), 
die Desertion (§ 585' StG.), die Feigheit (§ 632 
StG.), die Störung der Zucht und Ordnung 
(§§ 639 und 641 StG.) und die Plünderung (§ 680 
StG.). Die Vorschriften in der Strafprozeßord­
nung über das allgemeine Standrecht bedürfen 
für das militärische Standrecht einiger Ergänzun­
gen und Anpassungen an die Bestimmungen des 
Anhanges zum Strafgesetz. Diese Ergänzungen 
und Anpassungen sind im § 503 des Entwurfes 
zusammengefaßt, der dem § 13 der 2. Strafpro­
zeßnovelle 1920 entspricht: . 

Der erste kbsatz im § 503 des Entwurfes zählt 
in übereinstimmung mit dem Anhang zum 
Strafgesetz die Verbrechen auf, derentwegen das 
militärische Standrecht verhängt werden kann, 

'und enthält die Voraussetzungen für dieses 
Standrecht. 

Im zweiten Ahsatz des § 503 ist die Zuständig­
keit ;zur Verhängung des militärischen Stand­
rechtes ähnlich der Zuständigkeit zur Verhän­
gung des allgemeinen Standrechtes geregelt. 
N eben die sonst zur Verhängung des Standrechtes L 

berufenen Behörden treten hier der Natur der 
Sache nach Militärbehörden. 

Im dritten Absatz des § 503 nimmt der Ent­
wurf Rücksicht auf die Eigenart der militärischen 
Kommandogewalt, die sich nicht immer über ein 
bestimmtes Gebiet erstredn, sondern auch nur 
einen bestimmten Truppenkörper erfassen kann; 
deshalb soll das militärische Standrecht sowohl 
für bestimmte Gebiete als auch für einen oder 
mehrere bestimmte Truppenkörper zulässig sein. 

Der vierte Absatz des § 503 bringt eine Son­
dervorschrift für die Art der Kundmachung des 
Standrechtes gegenüber Soldaten; sie trägt den 
militärischen Gepflogenheiten Rechnung, indem 
sie die Verkündungsart den Heeresdienstvor­
schriften zur Regelung überläßt und außerdem 
die Vorlesung vor der ausgerückten Mannschaft 
vorschreibt. DieseSondervorschrift gilt auch für 
das allgemeine Standrecht; dessen Verkündung 
durch öffentliche Blätter, den Rundfunk und auf 
ortsübliche Art (§ 431 StPO.) gewährleistet nicht, 
daß es allen davon betroffenen Soldaten bekannt 
wird. 
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Der fünfte Aibsatz des § 503 paßt das militäri­
sche S.tandrecht an § 442 Abs. 2 StPO. an. Im 
allgemeinen standgerichtlichen Verfahren ist die 
Todesstrafe stets durch den Strang zu vollziehen 
(§ 13 StG.). Doch läßt § 442 Abs. 2 StPO. zu, 
daß das Standgericht an Stelle der Todesstrafe die 
lebenslange, bei Minderbeteiligten und Personen 
unter 20 Jahren fünf- bis zwanzigjährige Ker­
kerstrafe verhänge, wenn ,durch die Vollziehung 
der Todesstrafe an einem oder mehreren der 

. Strafwürdigsten das zur Herstellung der Ruhe 
nötige abschreckende Beispiel bereits gegeben und 
durch das Verbrechen nicht der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist. Im militärischen 
Standrecht tritt. nach den Vorschriften des An­
hanges zum Strafgesetz in einzelnen Fällen an 
die Stelle der Todesstrafe durch den Strang die 
minder entehrende Todesstrafe durch Er­
schießen. Hieraus' hat die 2. Strafprozeßnovelle 
1920 die Folgerung gezogen, daß die Freiheits­
strafe, die an die Stelle der entehrenden Todes­
strafe zu treten hat, gelinder auszumessen sei, 
wenn auf Tod durch Erschießen zu erkennen 
wäre, und als Obergrenze in ihrem § 13 Abs. 5 
zehn Jahre schweren Kerker angedroht; auch 
hierin folgt der Entwurf in seinem § 503 Abs. 5 
der 2. Strafprozeßnovelle 1920 .. 

Zu Artikel IV: 

Zu Abs. 1:-

Gegen die Fristen für Rechtsmittel im straf-. 
gerichtlichen Verfahren wird der Vorwurf er­
hoben, daß sie zu kurz seien. Dieser Vorwurf ist 
zum Teil berechtigt; heträgt doch die Frist für 
die Ausführung· der Nichtigkeitsbeschwerde und 
der Beruf~ng acht Tage, die Frist für Rechts­
mittel gegen zivilgerichtliche Urteile aber vier­
zehn Tage. Auch die aChttägige Frist für Be~ 
schwerden im strafgerichtlichen Verfahren ist in 
schwierigen Fällen zu kurz. 

Der Entwurf verlängert daher die Rechts­
mittelfristen, ausgenommen die Anmeldungs­
fristen, auf vierzehn Tage. Um die Einheitlich­
keit der Fristen für Rechtsmittel und rechts­
mittelähnliche Behelfe zu wahren, sieht der Ent­
wurf auch die gleiche Verlängerung der Fristen 
für Einsprüche vor. Einsprüche läßt die Straf­
prozeßordnung gegen die Erhebung der Anklage 
(§ 209' StPO.), gegen Strafverfügungen (§ 460 
StPO.) und gegen Abwesenheitsurteile (§§ 427 
und 478 StPO:) zu. Einspruch nennt das Gesetz 
mitunter auch das Rechtsmittel gegen Ordnungs­
strafen (§ 37 des Geschwornen- und Schöffen­
listengesetzes) .. 

Die Anmeldungsfristen für Rechtsmittel oder 
Einsprüche bleiben mit drei Tagen unverändert; 
denn für die Oberlegung, ob ein Rechtsmittel 
ergriffen oder ei{l Einspruch erhoben werden 
soll, reicht diese Frist stets aus. 

11 

Zu Abs.2: 

Bei der Gelegenheit der Verlängerung von 
Rechtsmittelfristen soll nicht versäumt werden, 
einige andere zu kurze Fristen ebenfalls Zu ver­
l~ingern. Es sind dies vor allem Fristen für be­
stimmte . Anträge und Prozeßerklärungen, die 
nur binnen drei Tagen zulässig sind; so die 
fristen für die Erklärung des Privatbeteiligten, 
an Stelle des zurückgetretenen Staatsanwaltes die 
Verfolgung aufrecht zu erhalten (§ 48 Z. 2 und 
3 StPO.), für die Anträge des Anklägers nach 
vorläufiger Zurückweisung einer Anklage (§ 211 
Abs. 2 StPO.) oder nach einem Unzuständig­
keitsurteil (§ 261 Abs. 2 StPO.), für die Ein­
leitung des Strafverfahrens wegen einer Tat, 
derentwegen der Angeklagte erst in der Haupt­
verhandlung beschuldigt, aber nicht abgeurteilt 
worden ist und deren' Verfolgung das Gericht 
dem Ankläger vorbehalten hat (§ 263 Abs. 4 
und § 315 Abs. 1 StPO.). 

Soweit diese Fristen für den öffentlichen An­
kläger Bedeutung haben, sind sie keine Fall­
fristen; der öffentliche Ankläger wird durch ihre 
Versäumungdaher nicht von der befristeten Pro­
zeßhandlung ausgeschlossen. Dennoch verlängert 
der Entwurf der Einheitlichkeit wegen die Fristen 
auch für den öffentlichen Ankläger. 

Dieser Einheitlichkeit wegen sind im Entwurf 
auch Fristen für Prozeßhandlungen, die nur für 
den Ankläger gelten, in gleichem Maße wie die 
anderen Fristen verlängert worden; es sind dies 
die Frist für die Anträge nach geschlossener 
Voruntersuchung (§ 112 Abs. 1 StPO.) und für 
Anträge, wenn das Gericht das vereinfachte Ver­
fahren für unzulässig erklärt oder abbricht (§ 486 
Abs. 2 und § 488 Z.8 StPO.). 

Schließlich werden im Entwurf auch die Frist 
für ·den Wiedereinsetzungsantrag und die Frist 
für die N achbringung der Verteidigerunterschrift 
auf der Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde 
verlängert, die mit drei Tagen zu kurz bemessen 
sind. 

Alle verlängerten Fristen sollen vierzehn Tage 
dauern (Abs. 2). 

Zu Abs. 3 bis Abs. 5: 

Diese Absätze enthalten Anpassungsvorschrif­
ten im Zusammenhang mit der Fristverlängerung. 

Im dritten Absatz des Entwurfes werden die 
Vorschriften für die Anmeldung von Rechts­
mitteln gegen das Abwesenheitsurteil eines Ge­
richtshofes an die verlängerte Einspruchsfrist an­
gepaßt; zugleich werden die günstigeren Vor­
schriften für die Rechtsmittelanmeldung im be­
zirksgerichtlichen Verfahren ausdrücklich auf­
rechterhalten, um Zweifel auszuschalten. 

Zweifel zu verhindern, ist auch der vierte Ab­
satz bestimmt. Er hält Vorschriften ausdrücklich 
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aufrecht, nach denen bestimmte Wirkungen von 
Rechtsmitteln von deren Erhebung in kürzerer 
als der gesetzlichen Frist abhängen. Eine solche 
Vorschrift findet sich im § 197 StPO., wonach 
die Beschwerde wegen der Aufhebung der Unter­
suchungshaft gegen Sicherheitsleistung nur dann 
aufschiebend wirkt, wenn der Staatsanwalt sie 
bei der Eröffnung des Beschlusses sogleich an­
meldet und binnen drei Tagen ausführt. Eine 
weitere Vorschrift dieser Art enthält § 284 Abs. 3 
StPO., wonach ein freigesprochener Angeklagter 
enthaftet werden muß, wenn der Staatsanwalt 
nicht sogleich nach der Verkündung des Urteils 
die Nichtigkeitsbeschwerde anmeldet. 

Durch den fünften Absatz werden Vorschriften 
aufrechterhalten, nach denen Rechtsmittel un­
befristet zulässig sind. Beispiele für solche Rechts­
mittel sind die Aufsichtsbeschwerden nach § 15 
StPO. und § 78 GOG. und die Beschwerden 
gegen Verfügungen des Untersuchungsrichters 
(§ 113 StPO.). Durch eine. Befristung dieser 
Rechtsmittel würde die Stellung der Beschwerde­
berechtigten verschlechtert werden. 

Zur Gesetzestechnik im Artikel IV: 

Für die Fassung des Artikel IV ergaben sich 
zw·ei gesetzestechnische Möglichkeiten: Jede Ge­
setzesvorschrift, die eine änderungsbedürftige 
Frist enthält, einzeln zu novellieren oder eine 
knappe umfassende Formel zu verwenden, die 
die Anderung der einzelnen Vorschriften ent­
behrlich macht. Für die Rechtsmittel- und Ein­
spruchsfristen wählt der Entwurf, da die Zahl 
der zu ändernden Vorschriften überaus groß ist, 
im e r s t e n Absatz des AI tikel IV die zweite 
Möglichkeit; müßten doch nicht nur zahlreiche 
SteUea in der Strafprozeßordnung, sondern auch 
in vielen Nebengesetzen geändert werden, zum 
Beispiel im Jugendgerichtsgesetz, im Vermögens­
verfaUsgesetz, im Gesetz über die bedingte Ver­
urteilung, im Tilgungsgesetz, im Gebührenan­
spruchsgesetz, im Geschwornen- und Schöffen­
listengesetz, in den Gesetzen über ,die Entschädi­
gung für Untersuchungshaft und für -ungerecht­
fertigte Verurteilung usw. 

Einige wenige änderungsbedürftige Fristen, die 
nicht unter die umfassende Formel des ersten Ab­
satzes fallen, sind im z w e i t e n Absatz einzeln 
aufgezählt, doch ist auch hier von der Novel­
lierung der einzelnen GesetzessteUen selbst abge­
sehen worden, damit dieser Absatz vom Aufbau 
des vorangehenden Absatzes nicht zu sehr ab­
weiche. 

Für die rechtliche Anwendung werden aus 
dieser Gesetzestechnik keine Schwierigkeiten ent-

-- -- ----------------

stehen, weil die Anderungen durch Artikel IV 
in der Wiederverlautbarung der Strafproz.eßord~ 
nung berücksichtigt werden müssen, die unmit­
telbar bevorsteht. 

Zu Artikel V: 

Die Aufstellung eines Bundesheeres macht es 
notlg, die Unfähigkeit zum Amte eines Ge­
schwornen oder Schöffen auch an Verurteilungen 
wegen der übertretungen nach den §§ 681, 683 
des Strafgesetzes (Plünderung und Teilnehmung 
daran) zu knüpfen; solche Verurteilungen haben 
auch schon vor 1938 zum Amt eines Schöffen 
unfähig- gemacht. 

§ 3 Ziffer 3 des Geschwornen- und Schöffen­
listengesetzes nimmt Bundesbedienstete, die sich 
nicht im Ruhe- oder Versorgungsstande befinden, 
von der Geschwornen- und Schöffenpflicht aus. 
Der Grund hiefür ist, daß Störungen des Dienst­
betriebes durch Vorladung der Bediensteten als 
Geschworne oder Schöffen hintangehalten werden 
sollen. Dieser Grund gilt ebenso für die Landes­
bediensteten und zum Teil auch für die Ge­
meindebediensteten. Durch Beanspruchung von 
Landes- und Gemeindebediensteten für den Ge­
schwornen- und Schöffendienst können Landes­
und Gemeindeinteressen, im Bereich der mittel­
baren Bundesverwaltung auch. Bundesinteressen, 
beeinträchtigt werden. Der Entwurf sieht daher 
vor, daß die Landesbediensteten ebenso wie Bun­
desbedienstete zum Amt eines Geschwornen oder 
Schöffen nicht zu berufen sind. Eine Gefährdung 
öffentlicher Interessen durch die Heranziehung 
von Gemeindebediensteten zum Amte eines Ge­
schwornen oder Schöffen ist jedoch - insbe­
sondere bei Bediensteten kleiner Gemeinden -
nicht immer zu besorgen. Der Entwurf sieht 
daher bei den Gemeip.dcbediensteten nur vor, 
daß sie auf Ansuchen vom Amte eines Geschwor­
nen oder Schöffen zu befreien sind und auch nur 
dann, wenn ihre Unentbehrlichkeit von der Be­
zirksverwaltungsbehörde, in Wien und in Städten 
mit eigenem Statut vom Magistrat, bestätigt wird. 
Die Befreiung soll für das auf die Befreiung fol­
gende Jahr gelten. 

Zu Artikel VI: 

Dieser Artikel enthält die Vollziehungsklausel 
und den Zeitpunkt, zu dem das Gesetz in Kraft 
tritt. 

Die Gesetzesvakanz ist nötig, um den Gerich­
ten Gelegenheit zu geben, sich auf die Neuerun­
gen einzurichten, vor allem in der Geschäftsver­
teilung für die Militärsachen vorzusorgen. 
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